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Finanzermittlungen im Zusammenhang mit islamistischen Bestrebungen seit 
2022

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

„Islamismus“ ist eine bereits seit den 1970er-Jahren verwendete Sammelbe-
zeichnung für unterschiedliche Ideologien und Bewegungen des fundamenta-
listischen, auch radikalen Islam. Gemeinsam ist ihnen, dass das Glaubensbe-
kenntnis keine Angelegenheit des einzelnen Menschen, sondern vielmehr 
Grundlage eines allein religiös definierten Staats- und Gesellschaftssystems 
sein müsse. Neben der grundsätzlichen Ablehnung der grundgesetzlichen 
Trennung von Staat und Religion und eines säkularen Verfassungsstaates ne-
gieren die Vertreter und Anhänger auch Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit 
und Menschen- und Gleichheitsrechte. Während Musliminnen und Muslime 
sich auf der einen Seite durch fundamentalistische Strömungen einem Be-
kenntniszwang zum „wahren“ Islam ausgesetzt sehen, sind staatliche Stellen, 
Verwaltungen, aber auch andere Religionsgruppen und Nichtmuslime darin 
gefordert, fundamentalistische, gewaltgeneigte und menschenfeindliche 
Strömungen und Bewegungen von der grundgesetzlich geschützten Religions-
ausübung der Musliminnen und Muslime zu unterscheiden.

Besonderes Augenmerk hat bereits seit Jahren der Einfluss von Denkschulen 
bzw. Strömungen und Ideologien aus dem Ausland, insbesondere mehrheitlich 
muslimisch geprägten Ländern erfahren. Neben der Verfolgung und Aufde-
ckung der Finanzierung terroristischer Zellen und Netzwerke von islamisti-
schen Personen oder Gruppen steht die finanzielle Unterstützung der Mo-
scheegemeinden in Deutschland sowie die Finanzierung der Ausbildung von 
Imamen im Fokus.

 1. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die Finanz Intelligence Unit 
(FIU) bzw. das Zollkriminalamt (ZKA) seit 2022 im Zusammenhang mit 
Gefahrenabwehrvorgängen, Beobachtungsvorgängen bzw. Ermittlungs-
verfahren gegen Personen bzw. Organisationen der islamistischen Szene 
oder zu entsprechenden Straftatvorwürfen aus dem Themenfeld der „reli-
giöse Ideologie“ bzw. des „internationalen Terrorismus“ hinzugezogen 
bzw. einbezogen (bitte nach Datum, Straftatvorwurf, Tatort und ggf. Ver-
fahrensausgang auflisten)?
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Eine Beantwortung kann nicht offen erfolgen, sondern wird als „Verschluss-
sache – Vertraulich“ gemäß der Verschlusssachenanweisung (VSA) eingestuft 
und zur Einsichtnahme in die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
eingestellt. Eine Kenntnisnahme durch Unbefugte kann für die Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder mindestens nachteilig sein. Entsprechend 
den internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF) und den 
europarechtlichen Vorgaben handelt die Financial Intelligence Unit (FIU) ei-
genständig und ist in ihrer operativen Analyse unabhängig. Ihre Arbeitsabläufe 
und Analyseschritte unterliegen strengen Geheimschutzregelungen. Ein Be-
kanntwerden der Arbeitsweise der FIU wäre daher für entsprechende Ermitt-
lungserfolge und somit die Sicherheit und die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland mindestens nachteilig. Konkrete Angaben zu einzelnen Sachver-
haltskonstellation und deren Relevanzbewertung lassen Rückschlüsse auf die 
Arbeitsweise der FIU zu. Eine Bekanntgabe hierzu würde Rückschlüsse auf die 
Analysetätigkeit der FIU zulassen und dadurch die Erfüllung ihres gesetzlichen 
Auftrags gefährden. Die erbetenen Angaben sind daher als „Verschlusssache – 
Vertraulich“ einzustufen.*

 2. Wie viele Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz (GwG) wurden der 
FIU bzw. dem ZKA seit 2022 gemeldet, bei denen ein Bezug zu Straf-
taten im Themenfeld der „religiösen Ideologie“ bzw. des „internationalen 
Terrorismus“ bestand bzw. festgestellt wurde (bitte nach Datum, Straftat-
vorwurf, Tatort und ggf. Verfahrensausgang auflisten)?

 3. Wie viele Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz (GwG) wurden der 
FIU bzw. dem ZKA seit 2022 gemeldet, bei denen ein Bezug zu Perso-
nen oder Organisationen besteht, die der islamistischen Szene zugerech-
net werden (bitte nach Datum, Organisation, betroffenem Bundesland 
und ggf. Verfahrensausgang auflisten)?

 4. Wie viele Verdachtsfälle nach dem GwG wurden der FIU bzw. dem ZKA 
seit 2022 gemeldet, bei denen ein Bezug zu Straftaten bzw. dem Handel 
mit Betäubungs-, Aufputsch-, Nahrungsergänzungs- oder Arzneimitteln 
von Personen oder Organisationen aus der islamistischen Szene bestand 
bzw. festgestellt wurde (bitte nach Datum, Organisation, betroffenem 
Bundesland und ggf. Verfahrensausgang auflisten)?

 5. Wie viele Verdachtsfälle nach dem GwG wurden der FIU bzw. dem ZKA 
seit 2022 gemeldet, bei denen ein Bezug zu Immobiliengeschäften bzw. 
Bauprojekten von Personen oder Organisationen aus der islamistischen 
Szene bestand bzw. festgestellt wurde (bitte nach Datum, Organisation, 
betroffenem Bundesland und ggf. Verfahrensausgang auflisten)?

Die Fragen 2 bis 5 werden zusammen beantwortet.
Die Beantwortung kann nicht offen erfolgen, sondern wird als „Verschluss-
sache – Vertraulich“ gemäß der VSA eingestuft und zur Einsichtnahme in die 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages eingestellt. Eine Kenntnisnah-
me durch Unbefugte kann für die Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder mindestens nachteilig sein. Entsprechend den internationalen Standards 
der FATF und den europarechtlichen Vorgaben handelt die FIU eigenständig 
und ist in ihrer operativen Analyse unabhängig. Ihre Arbeitsabläufe und Analy-
seschritte unterliegen strengen Geheimschutzregelungen. Ein Bekanntwerden 
der Arbeitsweise der FIU wäre daher für entsprechende Ermittlungserfolge und 
somit die Sicherheit und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland min-

* Das Bundesministerium der Finanzen hat die Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung ein-
gesehen werden.
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destens nachteilig. Konkrete Angaben zu einzelnen Sachverhaltskonstellation 
und deren Relevanzbewertung lassen Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der 
FIU zu. Eine Bekanntgabe hierzu würde Rückschlüsse auf die Analysetätigkeit 
der FIU zulassen und dadurch die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags gefähr-
den. Die erbetenen Angaben sind daher als „Verschlusssache – Vertraulich“ 
einzustufen.*

 6. Wie viele Verdachtsfälle nach dem GwG wurden der FIU bzw. dem ZKA 
seit 2022 gemeldet, bei denen ein Bezug zum Handel und Vertrieb von 
Waffen und Munition durch Personen oder Organisationen aus der isla-
mistischen Szene bestand bzw. festgestellt wurde (bitte nach Datum, 
Organisation, betroffenem Bundesland und ggf. Verfahrensausgang auf-
listen)?

Zu der gegenständlichen Frage liegen der FIU und dem Zollkriminalamt (ZKA) 
keine Erkenntnisse vor.

 7. Wie viele Verdachtsfälle nach dem GwG wurden der FIU bzw. dem ZKA 
seit 2022 gemeldet, bei denen ein Bezug zu Finanzierung und Unterhalt 
von in Deutschland befindlichen Einrichtungen oder Projekten von Per-
sonen oder Organisationen aus der islamistischen Szene bestand bzw. 
festgestellt wurde (bitte nach Datum, Organisation, Art der betroffenen 
Einrichtung bzw. des Projektes, betroffenem Bundesland und ggf. Ver-
fahrensausgang auflisten)?

Zu der gegenständlichen Frage liegen der FIU und dem ZKA keine Erkennt-
nisse vor.

 8. In wie vielen Fällen hat Deutschland seit 2022 Informationen über deut-
sche Angehörige der islamistischen Szene im Zusammenhang mit Er-
mittlungsverfahren, die einen Bezug zu Geldwäsche hatten, an andere 
Staaten weitergegeben (bitte nach Ländern und Jahreszahl aufschlüs-
seln)?

Über Spontaninformationen nach §§ 61a, 92 des Gesetzes über die Internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) und über Ersuchen um sonstige Rechts-
hilfe, die die erwähnten Informationen enthalten könnten, werden keine Statis-
tiken geführt.

 9. In welchem Umfang wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
2022 im Zusammenhang mit Ermittlungen im Themenfeld „religiöse 
Ideologie“ Vermögen beschlagnahmt bzw. eingezogen (bitte nach Jahr, 
Bundesland, Summe der jeweils betroffenen Vermögenswerte und, so-
weit nachvollziehbar, betroffener Organisation auflisten)?

Es werden keine Statistiken im Sinne der Fragestellung geführt.

10. In welchem Umfang wurde nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
2022 beschlagnahmtes Vermögen wie in Frage 9 angegeben wieder frei-
gegeben, insbesondere an Einrichtungen oder Organisationen im Aus-
land, und erfolgten in diesem Zusammenhang diplomatische Interventio-

* Das Bundesministerium der Finanzen hat die Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung ein-
gesehen werden.
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nen (bitte nach Jahr, Summe der betroffenen Vermögenswerte und, so-
weit nachvollziehbar, betroffener ausländischer Einrichtung bzw. Organi-
sation und intervenierendem Staat auflisten)?

Es werden keine Statistiken im Sinne der Fragestellung geführt.

11. Welche quantitativen Angaben kann die Bundesregierung zum Umfang 
der Finanzierung von Bestrebungen aus dem Themenfeld „religiöse Ide-
ologie“ aus dem Ausland machen, die nicht über zunächst legale Wege 
erfolgt sind, sondern unter Umgehung des internationalen Finanzsystems 
(„Hawala-Banking“, Prepaid-Kreditkarten etc. pp.), und welche Modi 
Operandi wurden dabei seit 2022 festgestellt?

Außerhalb des kommerziellen Bankenwesens nutzen terroristische Finanzie-
rungsnetzwerke vorrangig folgende Transfermethoden:
– Hawala Banking
– Bargeldschmuggel
– Kommerzielle Bezahldienste und Finanztransferdienstleistungen
– Virtuelle Assets
Eine Antwort hinsichtlich des zahlenmäßigen Umfangs der Finanzierung kann 
aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen, da Arbeitsmethoden, Vorgehens-
weisen und Aufklärungsprofile der Sicherheitsbehörden des Bundes, insbeson-
dere der Nachrichtendienste im Hinblick auf deren künftige Aufgabenerfüllung 
besonders schutzbedürftig sind. Durch die Beantwortung derartig gelagerter 
Fragen könnten Rückschlüsse auf den Aufklärungsbedarf, den Erkenntnisstand 
sowie die Arbeitsweise im Bereich Islamismus/Islamistischer Terrorismus ge-
zogen werden und diese damit offenlegen. Dies könnte Angehörige des gegen-
ständlichen Phänomenbereichs in die Lage versetzen, Gegenmaßnahmen zu er-
greifen und somit die Erkenntnisgewinnung der Sicherheitsbehörden erschwe-
ren oder in Einzelfällen sogar unmöglich machen. Dies würde die Funktionsfä-
higkeit der Sicherheitsbehörden nachhaltig beeinträchtigen und damit einen 
Nachteil für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland bedeuten.
Aus der sorgfältigen Abwägung der verfassungsrechtlich verbrieften Informati-
onsrechte des Deutschen Bundestags und seiner Abgeordneten mit den negati-
ven Folgen für die künftige Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der Sicher-
heitsbehörden und insbesondere der Nachrichtendienste sowie den daraus re-
sultierenden Beeinträchtigungen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land folgt, dass auch eine Auskunft nach Maßgabe der Geheimschutzordnung 
und damit einhergehende Einsichtnahme über die Geheimschutzstelle des Deut-
schen Bundestages ausscheidet. Eine Bekanntgabe auch gegenüber einem be-
grenzten Kreis von Empfängern wird dem Schutzbedarf nicht gerecht. Dies gilt 
umso mehr, als bei einem Bekanntwerden die betroffenen nachrichtendienstli-
chen Methoden und Werkzeuge nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr 
eingesetzt werden können. Hieraus ergibt sich, dass die erbetenen Informatio-
nen derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das 
Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsinteresse überwiegt. 
Insofern muss ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeordneten gegenüber den 
Geheimhaltungsinteressen der Bundesregierung zurückstehen.
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